
An das

Bundeskanzleramt

Betrifft: Stellungnahme  des  Begutachtungssenates  des

Oberlandesgerichtes Wien nach § 36 GOG zum Entwurf der zweiten  

Dienstrechtsnovelle 2015

Bezug: BKA-920.196/0006-III/1/2015

Zu dem Entwurf der 2. Dienstrechts-Novelle 2015 nimmt der Begutachtungssenat 

des Oberlandesgerichts Wien wir folgt Stellung:

Einleitend  wird  festgehalten,  dass  der  Begutachtungssenat  des 

Oberlandesgerichtes  Wien  im  Gegensatz  zu  den  Begutachtungssenaten  der 

Oberlandesgerichte  Graz  und  Linz  nicht  zur  Begutachtung  der  zweiten 

Dienstrechtsnovelle  2015  aus  nicht  nachvollziehbaren  Gründen  überhaupt  nicht 

eingeladen wurde. Trotzdem wurde unter Einhaltung der Frist bis  19.11.2015, somit 

jedenfalls in unzumutbar kurzer Zeit, folgende Stellungnahme abgegeben:

Die vorliegende Dienstrechtsnovelle sieht neuerlich Änderungen des RStDG vor, 

verabsäumt  aber  dabei  jedoch  neuerlich  die  dringend  gebotene  Gelegenheit,  die 

„Herabsetzung  der  regelmäßigen  Wochendienstzeit  aus  beliebigem  Anlass“  laut

§  50a  BDG  auch  für  den  richterlichen  Bereich  anwendbar  zu  machen.  Die 

Herabsetzung der Auslastung für Richterinnen und Richter ist auf die in den § 76a ff  

RStDG geregelten Fälle eingeschränkt. Eine Herabsetzung der Wochendienstzeit ist 

danach  lediglich  zur  Betreuung  schulpflichtiger  Kinder  möglich,  während  auch  in 

Härtefällen,  wie etwa bei  einer durch Krankheit  und Rekonvaleszenz verminderten 

Leistungsfähigkeit eine solche Herabsetzung derzeit nicht möglich ist. Eine sachliche 
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Grundlage  dafür,  dass  eine  Herabsetzung  der  Auslastung  von  Beamtinnen  und 

Beamten,  also  auch  bei  Staatsanwältinnen  und  Staatsanwälten  aus  beliebigen 

Gründen möglich ist, hingegen bei Richterinnen und Richterin ausgeschlossen ist, ist 

sachlich  nicht  begründbar.  Dies  widerspricht  insbesondere  der 

„Antidiskriminierungsrichtlinie“ 2000/78/EG des Rates vom 27.11.2000, die nach ihrem 

Artikel  die  Schaffung  eines  allgemeinen  Rahmens  zur  Bekämpfung  der 

Diskriminierung  wegen  Religion  oder  Weltanschauung,  einer  Behinderung, des 

Alters oder der sexuellen Ausrichtung in Beschäftigung und Beruf in Hinblick auf die 

Verwirklichung  des  Grundsatzes  der  Gleichbehandlung  in  den  Mitgliedsstaaten 

bezweckt.  Die  Schaffung  der  Möglichkeit  der  Teilauslastung  für  Richterinnen  und 

Richter  wegen  längerfristiger  körperlicher  und  geistiger  Krankheiten  ist  also  eine 

unionsrechtliche  Verpflichtung  und  entspricht  auch  den  Fürsorgepflichten  des 

Dienstgebers.  Auch  im  Sinne  einer  wirtschaftlichen  Betrachtungsweise  ist  die 

Teilauslastung wegen Krankheit einer erzwungenen Pensionierung und den dadurch 

verursachten Mehrkosten vorzuziehen.

Eine Herabsetzung der Wochendienstzeit der Richterinnen und Richter zumindest 

aus gesundheitlichen Gründen ist daher in der nunmehrigen Novelle des Richter- und 

Staatsanwaltschaftsdienstgesetzes vorzusehen.

Oberlandesgericht Wien
Wien, 10. November 2015
Für den Präsidenten:
Dr. Berger, Vizepräsidentin
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